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Gute Versorgung erfordert bessere Vernetzung 
 

Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes 
 

In der neuen Legislaturperiode steht die Politik angesichts der sich verändernden ökonomischen, 

sozialen, demografischen, technologischen und epidemiologischen Rahmenbedingungen vor gro- 

ßen Herausforderungen. Dementsprechend sind Prävention und Gesundheitsförderung, Kranken- 

behandlung, Rehabilitation, Pflege und soziale Dienste künftig besser zu vernetzen. Nur so las- 

sen sich Qualität, Effektivität und Effizienz der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung 

spürbar steigern. Vor allem die immer älter werdenden Patientinnen und Patienten benötigen 

geeignete Versorgungsmodelle, die ihre Gesundheit erhalten und ihr Selbstmanagement fördern. 

 
Der von CDU, CSU und der SPD ausge- 

handelte Koalitionsvertrag geht dabei in die 

richtige Richtung. Er bietet viele Ansätze, Ver- 

sorgung auf einem qualitativ hochwertigen 

Niveau deutlich zu verbessern. Das betrifft 

z.B. die vorgesehenen Maßnahmen zur Ver- 

kürzung der Wartezeiten auf einen Termin 

beim niedergelassenen Facharzt oder Psycho- 

therapeuten, die Sicherstellung einer flächen- 

deckenden ambulanten Versorgung und die 
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Stärkung der hausärztlichen Versorgung. 

Alle Versicherten müssen auch in Zukunft 

Zugang zu einer wohnortnahen hausärztlichen 

Versorgung  haben.  Besonders  in  ländlichen 

und dünn besiedelten Regionen ist es daher 

notwendig, die Hausarztpraxen zu stärken und 

zugleich durch neue Strukturen zu ergänzen. 

Der Koalitionsvertrag bietet auch hierfür eine 

gute Grundlage. Richtigerweise sind gleichzei- 

tig Maßnahmen vorgesehen, die einer beste- 

henden Überversorgung in Ballungsräumen 

entgegenwirken können. Eine zentrale Rolle 

kommt auch einer geänderten Aufgabenvertei- 

lung zwischen Ärzten und anderen qualifizier- 

ten Gesundheitsberufen zu. Die angekündigten 

Regelungen zur Delegation ärztlicher Leistun- 

gen auf nicht-ärztliche Gesundheitsberufe und 

die Modellvorhaben zur Erprobung neuer For- 

men der Substitution von Leistungen sind ziel- 

führend und eröffnen neue Perspektiven. 

Qualitativ hochwertige Versorgung und Wirt- 

schaftlichkeit sind kein Widerspruch. Das zei- 

gen die Erfahrungen mit dem Arzneimittelmarkt- 

Neuordnungsgesetz (AMNOG). Auch bei den 

Plänen der Koalitionäre bleibt der entschei- 

dende Schritt für eine nutzenorientierte und 

wirtschaftlichere Arzneimittelversorgung erhal- 

ten. Weiterhin wird für neu auf den Markt kom- 

mende Arzneimittel an der frühen Nutzenbe- 

wertung und anschließender Verhandlung von 

Erstattungspreisen festgehalten. Der Gesetz- 

geber sieht nun jedoch vor, den Aufruf des 

sogenannten Bestandsmarktes zu beenden, 

dafür das bestehende Preismoratorium nahtlos 

fortzuführen und den Herstellerrabatt auf ver- 

schreibungspflichtige  Arzneimittel  von  sechs 

auf sieben Prozent zu erhöhen. Wichtig ist, bei 

dieser Diskussion aber nicht nur der ökonomi- 

sche oder rechtliche Aspekt. Die Orientierung 

am patientenorientierten Nutzen erfordert 

Instrumente zur Nutzenbewertung aller Arznei- 

mittel,  aber  auch  weiterer  Leistungen  der 

gesetzlichen Krankenversicherung. 

Auch bei der stationären Versorgung muss 

qualitativ hochwertige Versorgung und Wirt- 

schaftlichkeit keinen Widerspruch darstellen. 

Die von den Krankenhäusern geforderten 

zusätzlichen Finanzmittel sind kein Garant für 

mehr Qualität. Der Koalitionsvertrag rückt Qua- 

lität vermehrt in den Fokus der stationären 

Versorgung. So sinnvoll einige Ansätze sind, 

allein durch die häufige Verwendung des Wor- 

tes „Qualität“ darf nicht von den grundlegenden 

Problemen der Krankenhausversorgung und – 

finanzierung abgelenkt werden. So muss drin- 

gend sichergestellt werden, dass die Kranken- 

hausplanung nicht mehr länger im Widerspruch 

zu den Qualitätsvorgaben des Gemeinsamen 

Bundesauschusses (G-BA) und des Deutschen 

Instituts für medizinische Dokumentation und 

Information (DIMDI) steht; die Landeskranken- 

hauspläne müssen die Qualitätsvorgaben der 

Bundesebene vollständig berücksichtigen. 

Solange Mindestqualitätsvoraussetzungen des 

G-BA teilweise ohne Konsequenz durch Kran- 

kenhäuser unterlaufen werden, ist der Patien- 

tenschutz weiterhin nachhaltig gefährdet. 

Angesichts der eingangs skizzierten verän- 

derten Rahmenbedingungen muss ein weiterer 

Schwerpunkt in der nächsten Legislaturperiode 

auf die Weiterentwicklung der Pflegeversiche- 

rung gelegt werden. Eine neue Definition von 

Pflegebedürftigkeit, die den Perspektivwechsel 

von der Erfassung somatischer Einschränkun- 

gen hin zur Feststellung der Selbständigkeit im 

somatischen  und  kognitiven  Bereich  schafft, 

hat die Politik seit mehr als zwei Wahlperioden 

angekündigt. Dies allerdings ohne einen finan- 

ziellen Rahmen zu benennen. Die Koalitions- 

partner haben jetzt wichtige Vereinbarungen 

getroffen. Für die Weiterentwicklung der Pfle- 

geversicherung wird der Beitragssatz um 0,5 % 

erhöht. Damit werden endlich die finanziellen 

Rahmenbedingungen  für  die  grundlegende 
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Pflegereform festgelegt. 0,2 Prozentpunkte 

sind für Leistungsverbesserungen und Dyna- 

misierung, 0,1 Prozentpunkte für einen Pflege- 

vorsorgefonds und weitere 0,2 Prozentpunkte 

sind für die Umsetzung des Pflegebedürftig- 

keitsbegriffs vorgesehen. Die mit dem neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff einhergehende 

Begutachtungssystematik soll auf ihre Umsetz- 

barkeit und Praktikabilität hin erprobt und wis- 

senschaftlich ausgewertet werden. Auf dieser 

Grundlage  werden  die  leistungsrechtlichen 

Bestimmungen  in  dieser  Legislaturperiode 

umgesetzt. Für die Akzeptanz eines solchen 

neuen Begriffs ist entscheidend, dass eine 

Feststellung der Pflegebedürftigkeit und eine 

Leistungsverteilung erfolgen, die keine Unge- 

rechtigkeiten schaffen. 

Erklärtes Ziel des GKV-Spitzenverbandes 

war und ist es, das hohe Versorgungsniveau 

der Kranken- und der Pflegeversicherung in 

Deutschland zu erhalten und aktiv weiterzuent- 

wickeln. Die Vorhaben der neuen Bundesregie- 

rung werden wir in diesem Sinne kritisch-kon- 

struktiv begleiten. 
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